
 

 

                
 

Aus der Sitzung des Verbandsgemeinderates Bellheim am 05.10.2016 
  

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr Sitzungsende: 20:55 Uhr 

 

Anwesend: Fraktion Funktion Anmerkungen 
 

 

Vorsitzende/r    

Adam, Dieter FWG Adam VG 
Bellheim 

Bürgermeister  

    

Gremiumsmitglied    

Balzar, Max CDU VG Bellheim   

Benz, Tristan CDU VG Bellheim   

Biehler, Georg SPD VG Bellheim Fraktionsvorsitzender  

Dörrzapf, Karl-Heinz SPD VG Bellheim  ab TOP 2 

Edelmann, Ulli SPD VG Bellheim   

Falter, Isolde CDU VG Bellheim   

Gadinger, Alfred CDU VG Bellheim Fraktionsvorsitzender  

Hatzenbühler, Christian CDU VG Bellheim  verlässt die Sitzung 
bei TOP 10 

Heinz, Angelika CDU VG Bellheim   

Herzog, Peter FWG Adam VG 
Bellheim 

Fraktionsvorsitzender  

Hörner, Guido CDU VG Bellheim   

Jennewein, Martin FWG Adam VG 
Bellheim 

  

Job, Gerald FWG Adam VG 
Bellheim 

1. Beigeordneter  

Kaiser, Wolfgang CDU VG Bellheim   

Kreiner, Peter FWG Adam VG 
Bellheim 

  

Mendel, Thomas CDU VG Bellheim   

Schick, Inge FWG Adam VG 
Bellheim 

  

Sinn, Günter SPD VG Bellheim   

Thaler, Karl SPD VG Bellheim   

Trapp, Gertrud FWG Adam VG 
Bellheim 

  

Walter, Harald FDP VG Bellheim   

Weiß, Klaus SPD VG Bellheim Beigeordneter  

    

Weitere Teilnehmer    

Brell, Christiane   anwesend bei TOP 
"Gewässerpflegeplan" 
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Schriftführer/in    

Gschwind, Norbert    

    

Weitere Teilnehmer    

Rehm, Udo 

Zeitweise 1 Zuhörer  

  bei TOP 9 b 

 

Nicht anwesend: Fraktion Funktion Anmerkungen 
 

    

Becht, Andreas FDP VG Bellheim Fraktionsvorsitzender  

Christmann, Ulrich CDU VG Bellheim Beigeordneter  

Gärtner, Paul FWG Adam VG Bellheim   

Humbert, Georg FWG Adam VG Bellheim   

Kröger, Dirk FWG Adam VG Bellheim   

Weinheimer, Klaus FWG Adam VG Bellheim   

 

T A G E S O R D N U N G  
 

1 Besetzung von Ausschüssen VG-Rat 21/2016 

2 Gewässerpflegeplan VG-Rat 22/2016 

3 Prüfung der Jahresrechnung 2015 VG-Rat 23/2016 

4 Unterrichtung über Verträge gemäß § 33 GemO VG-Rat 24/2016 

5 Berichtspflicht nach § 21 GemHVO VG-Rat 25/2016 

6 Festsetzung des Wahltages für die Bürgermeisterwahl VG-Rat 26/2016 

7 Änderung der Geschäftsordnung aufgrund des Landesgesetzes zur 

Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten 

VG-Rat 27/2016 

8 Annahme von Sponsoringgeldern für die Schwimmparkeröffnung VG-Rat 28/2016 

9 Vergabe von Arbeiten/Aufträgen  

9a Schwimmpark Bellheim - 2. Bauabschnitt VG-Rat 29/2016 

9b Rathaus Bellheim - Sanierung der Innenbeleuchtung  

10 Informationen - Anfragen VG-Rat 30/2016 

10a L 509 Tempo 30, Lkw-Sperrung, Ortsumgehung Bellheim, Knittelsheim, 
Ottersheim 

 

10b Sanierung Feuerwehrgerätehaus Ottersheim  

10c Flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis  

10d Haftpflichtversicherung für Asylbewerber  

10e Unterbringung von Asylbewerbern - Laufzeiten der Mietverträge  

10f Rathaus Bellheim - Sanierung der Innenbeleuchtung  

10g Schwimmpark Bellheim - 2. Bauabschnitt - Erweiterung Geräteraum + 

Solartechnik am Taucherbecken 
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11 Einwohnerfragestunde  

 

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die 

Beschlussfähigkeit fest. 

 

 

TOP 1 Besetzung von Ausschüssen    

Frau Heike Biehler hat ihr Mandat als Mitglied des Schulträgerausschusses niedergelegt.  

 

Weiterhin hat Herr Bernd Dietrich sein Mandat als Mitglied im Bauausschuss abgegeben.  

Auf Vorschlag der SPD-Fraktion für das ausgeschiedene Mitglied im Schulträgerausschuss und auf 

Vorschlag der FDP-Fraktion für das ausgeschiedene Mitglied im Bauausschuss werden folgende 

Personen einstimmig gewählt: 

 
BESCHLUSS: 

1. Es besteht Übereinstimmung, offen per Akklamation abzustimmen. 

2. Als nachfolgendes Mitglied im Schulträgerausschuss wird Herr Thomas Wünstel gewählt. 

3. Als nachfolgendes Mitglied im Bauausschuss wird Herr Christian Hambsch gewählt.  

 

Anmerkung: Bürgermeister Adam als Vorsitzender hat an den Wahlen nicht teilgenommen, weil 

sein Stimmrecht bei Wahlen ruht. 

 
 

TOP 2 Gewässerpflegeplan    

 

Auf die Vorberatung im Ausschuss für Umweltschutz und Gewässerpflege der VG am 18.05.2016 

wird Bezug genommen.  
 

Bürgermeister Adam begrüßt Frau Brell von Büro „biu“, welche den Gewässerpflegeplan erläuterte, in dem 

26 km Fließgewässer (im Unterhalt der Verbandsgemeinde) und rd. 46 km Gräben (im Unterhalt der 

Ortsgemeinden) aufgenommen und bearbeitet wurden. Ziel des Planes ist es, die Gewässerstrukturgüte zu 

verbessern. Hierzu wurden Prioritäten, Vorrangstrecken und grundsätzliche Maßnahmen aufgezeigt. Frau 

Brell stellt an einigen Beispielen von Gewässern in der Verbandsgemeinde Verbesserungsmöglichkeiten 
heraus. Bspw. soll Oberflächenwassereintrag von landwirtschaftlichen Flächen vermieden werden. Am 

Brühlgraben am östlichen Ortsrand von Ottersheim Richtung Knittelsheim könnten Sohlensteine 

herausgenommen und Erlen gepflanzt werden. Dem Spiegelbach vor der Knittelsheimer Mühle aus 

nördlicher Richtung könnten Möglichkeiten gegeben werden, in Richtung Westen in den Wald auszuufern. 

Weitere Bereiche könnten  an der Sollach/Jagdschloss Friedrichsbühl sowie Spiegelbach zwischen 

Obermühle und Rathaus in Bellheim, aufgewertet werden; ferner wird die Fischaufstiegsanlage an der 

Fortmühle sowie Maßnahmen am Hainbach und am Großgraben angesprochen.  

Abschließend stellte Frau Brell fest, dass die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden um das 

umfangreiche Netz der Fließgewässer und Gräben zu beneiden sei, für die der Gewässerpflegeplan als 

detaillierte Grundlage zur weiteren Verbesserung dienen soll. 
 

Nach einigen Fragen aus der Mitte des Rates bedankte sich Bürgermeister Adam bei Frau Brell für das 

umfangreiche Werk.  

 

BESCHLUSS: 

Der Gewässerpflegeplan wird einstimmig beschlossen. Der Umwelt- und Gewässerausschuss soll sich 

in seinen nächsten Sitzungen mit dem Gewässerpflegplan befassen.  
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TOP 3 Prüfung der Jahresrechnung 2015    

Bürgermeister Adam informiert über das Rechnungsergebnis 2015. Danach konnte nach einem geplanten 
Fehlbedarf von 208.000 € ein Überschuss von rd. 888.000 € ausgewiesen werden. Dies ist auf Einsparungen 

von Sach- und Dienstleistungen und Energiekosten zurückzuführen sowie dem Wegfall des 

Betriebskostenzuschusses für die Stadtbahn. Mehreinnahmen von rd. 289.000 € bei der 

Verbandsgemeindeumlage und höhere Konzessionsabgaben trugen ebenfalls dazu bei. Die Freie 

Finanzspitze betrug 679.000 €, liquide Mittel waren zum 31.12.2015 2,8 Mio. € vorhanden. 2015 war keine 

Kreditaufnahme erforderlich, im Kernhaushalt ist die Verbandsgemeinde schuldenfrei.  

Als Ausblick stehen die weitere Sanierung des Schwimmparkes sowie Maßnahmen für die Feuerwehr, 

Gewässerunterhaltung und Rathaussanierung für 2017 an. 

 

Als ältestes Ratsmitglied übernimmt Herr Alfred Gadinger den Vorsitz und berichtet, dass der 
Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss 2015 am 19.09.2016 geprüft hat. Als Vorsitzender des 

Rechnungsprüfungsausschusses berichtet Herr Peter Herzog über dessen Sitzung. Danach erstreckte sich 

der Jahresabschluss über die Erträge und Aufwendungen, sowie Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 

2015. Die Rechnungslegung wurde von den Ausschussmitgliedern durchgesehen und stichprobenweise 

geprüft. Nach Abschluss der Prüfung fertigte der Ausschuss einen ausführlichen Bericht, der mit der 

Sitzungseinladung übersandt wurde. Die Prüfung führte zu keinerlei Einwendungen. Es haben sich keine 

Besonderheiten ergeben die nach der Auffassung des Rechnungsprüfungsausschusses für die Beurteilung 

der Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses von Bedeutung sind. Aufgrund dieses Ergebnisses empfiehlt 

der Rechnungsprüfungsausschuss dem Verbandsgemeinderat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 

2015 festzustellen und dem Bürgermeister sowie den Beigeordneten der Verbandsgemeinde und der 
Verwaltung Entlastung zu erteilen. 

Herr Gadinger stellte den Tagesordnungspunkt zur Diskussion. Nach dem keine Wortmeldungen vorlagen 

fasst der Verbandsgemeinderat auf Grund der Beschlussempfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses 

folgenden einstimmigen 

 

BESCHLUSS: 
Der Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Bellheim für das Haushaltsjahr 2015 gemäß § 114, Absatz 1, 

GemO wird wie geprüft festgestellt sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der 

Verbandsgemeinde Bellheim sowie der Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim Entlastung erteilt. 

 
Vermerk: Bürgermeister Adam, sowie die Beigeordneten Job und Weiß, haben bei der Entlastung an der 

Beratung der Beschlussfassung nicht teilgenommen. 

 

 

TOP 4 Unterrichtung über Verträge gemäß § 33 GemO    

Bürgermeister Adam weist darauf hin, dass wegen kurzfristigem Ausfall eines Mitarbeiters die Überprüfung 

noch aussteht und der TOP auf die nächste Sitzung vertagt werden soll.  

 

BESCHLUSS: 

Der Vertagung wird einstimmig zugestimmt. 

 
 

 

 

 

TOP 5 Berichtspflicht nach § 21 GemHVO   VG-Rat 25/2016 

Nach § 21 GemHVO ist der Verbandsgemeinderat über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. 

Entsprechend dem Beschluss des Verbandsgemeinderates soll die Berichterstattung zum 15.07. und 15.10. 

eines jeden Jahres erfolgen. 
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Bürgermeister Adam verweist auf die die dargestellte Haushaltssituation zum Stichtag 15.07.2016. Danach 

ergebe sich für diese Momentaufnahme eine Haushaltsverbesserung von rd. 96.000 €.  

 

BESCHLUSS: 
Der Verbandsgemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 

 

 

TOP 6 Festsetzung des Wahltages für die Bürgermeisterwahl   VG-Rat 26/2016 

Im Jahr 2017 stehen die Urwahlen des Landrates des Landkreises Germersheim und der 

Bürgermeister der Stadt Germersheim sowie der Verbandsgemeinden Bellheim und Jockgrim an. 

 

Gemäß § 46 Abs. 4 LKO und § 53 Abs. 5 GemO kann eine gemeinsame Wahl im Zeitraum vom 

01.04. bis 19.07.2017 stattfinden. 

 

Die Aufsichtsbehörde, die den Wahltag nach § 60 Abs. 2 KWG festsetzt, schlägt entsprechend der 

Pflicht zur Koordinierung der gleichzeitig möglichen Wahlen mit Schreiben vom 07.07.2016 

folgende Termine zur Durchführung der Wahlen vor:  

 

Wahltag:        Sonntag, 14. Mai 2017  

Tag einer evtl. notwendigen Stichwahl:   Sonntag, 28. Mai 2017 

 

Als Alternative käme auch eine Zusammenlegung mit der Bundestagswahl in Betracht. 

 

Als Anlage war das Schreiben der Kreisverwaltung Germersheim beigefügt. Im Haupt- und 

Finanzausschuss wurde der Tagesordnungspunkt vorberaten. Eine Empfehlung wurde nicht 

getroffen, die CDU- und SPD-Fraktion sprachen sich für den 14. Mai 2017 aus. Die Fraktionen 

wollten sich vor der Verbandsgemeinderatssitzung nochmals abstimmen. 

 
Der Verbandsgemeinderat fasst einstimmig folgenden 

 

BESCHLUSS: 

Dem Vorschlag der Kreisverwaltung Germersheim, die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 14. Mai 

2017 durchzuführen, wird zugestimmt. 
 

 

TOP 7 Änderung der Geschäftsordnung aufgrund des Landesgesetzes zur 
Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten   

VG-Rat 27/2016 

Die durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf 

kommunaler Ebene vom 22.12.2015 zum 1. Juli 2016 in Kraft getretenen Änderungen der 

Gemeindeordnung erfordern eine Anpassung der Mustergeschäftsordnung für Gemeinderäte, auf 

der die Geschäftsordnung des Verbandsgemeinderates Bellheim basiert. 

 

In der mit der Einladung überlassenen Geschäftsordnung der Verbandsgemeinde Bellheim wurden 

die Anpassungen der Mustergeschäftsordnung eingefügt. Die hierzu ergangene 

Verwaltungsvorschrift lag ebenfalls zur Information bei. 

 

Zusammenfassung der durch das o.g. Landesgesetz eingetretenen Änderungen der Gemeindeordnung: 

Die Änderungen betreffen den Einwohnerantrag (§ 17 GemO), das Bürgerbegehren, -entscheid (§ 

17 a GemO), den Grundsatz der Öffentlichkeit von Sitzungen des Gemeinderates (§ 35 GemO) und 



- 6 - 

 

von Ausschüssen (§ 46 GemO) sowie die Bürgerbeteiligung im Rahmen der Haushaltsaufstellung (§ 

97 GemO). 

 

Bezüglich der Öffentlichkeit von Sitzungen des Gemeinderates wurde der Grundsatz der 

Sitzungsöffentlichkeit zwar neu beschrieben, ohne wirklich etwas zu ändern. Es bleibt somit bei 

den bisherigen Beratungsgegenständen, die in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten sind. Neu ist, 
dass Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung der Öffentlichkeit unverzüglich bekannt zu geben 
sind, soweit nicht Gründe des Gemeinwohls oder schutzwürdige Interessen Einzelner dem 

entgegenstehen. Hierzu besteht beispielsweise die Möglichkeit, in der laufenden Sitzung in einem 

dem nichtöffentlichen Sitzungsteil angehängten öffentlichen Teil die in nichtöffentlicher Sitzung 

gefassten Beschlüsse bekannt zu geben oder nach der Sitzung in einer eigens dazu aufbereiteten 

Bekanntgabe im Amtsblatt und Internet zu informieren, wobei Letzteres in Abstimmung mit den 

Ortsbürgermeistern vorgesehen ist. 

 

Eine gravierende Änderung ist, dass Sitzungen von Ausschüssen zukünftig grundsätzlich (wie der 
Verbandsgemeinderat) öffentlich sind. Nur wenn Beratungsgegenstände vom Grundsatz her nicht 

öffentlich zu beraten sind (wenn ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist oder die Beratung in 

nicht öffentlicher Sitzung aus Gründen des Gemeinwohls geboten ist oder wegen schutzwürdiger 

Interessen Dritter erforderlich ist) sind diese Punkte nichtöffentlich zu behandeln. 

 

Dies bedeutet, dass bisherige vorbereitende Beratungen, die in nicht öffentlicher Sitzung der 

Ausschüsse stattgefunden haben wie beispielsweise über Planungskonzepte, Satzungsentwürfe 

wie Gebührensatzungen, Benutzungssatzungen, Bauleitpläne etc., Haushaltsplan, Anträge von 

Fraktionen etc. zukünftig in öffentlicher Sitzung der Ausschüsse zu beraten sind. 

 

Eine weitere Änderung ist die Bürgerbeteiligung im Rahmen der Haushaltsaufstellung. Dies 

bedeutet, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach 

Zuleitung an den Verbandsgemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die 

Einwohner verfügbar zu halten ist. Dies ist öffentlich bekannt zu machen. Innerhalb von 14 Tagen 

können Vorschläge eingereicht werden. Eine Beschlussfassung des Rates darf erst nach Ablauf der 

14-Tage-Frist und unter Kenntnis von evtl. Vorschlägen erfolgen. 

 

Die Änderung der Geschäftsordnung wurde bereits vorab im Haupt- und Finanzausschuss mit der 

Beschlussempfehlung, die Änderung in vorliegender Form anzupassen, vorberaten. 

 
Der Verbandsgemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

BESCHLUSS: 

Die Geschäftsordnung der Verbandsgemeinde Bellheim wird entsprechend der Änderungen der 

Mustergeschäftsordnung für Gemeinderäte angepasst. 
 

 

TOP 8 Annahme von Sponsoringgeldern für die Schwimmparkeröffnung    

Nachfolgende Spenden zur Sanierung des Schwimmparks, 1. Bauabschnitt (Riesenrutsche und 

Kinderplanschbecken) sind eingegangen; über deren Annahme soll der Verbandsgemeinderat 

entscheiden: 

 

11.07.2016  Richter + Rausenberger    500,00 € 

11.07.2016  VR Bank Südpfalz eG     500,00 € 

11.07.2016  Sparkasse Germersheim-Kandel   250,00 € 
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BESCHLUSS: 

Der Verbandsgemeinderat nimmt einstimmig die o. g. Spenden an. 

 
 

TOP 9a Schwimmpark Bellheim - 2. Bauabschnitt    

Laut dem Büro Richter + Rausenberger ist zu erwarten, dass Ende Oktober / Anfang November die 

Aufträge für den 2. Baubabschnitt zu vergeben sind. 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 20.09.2016 empfohlen, die Auftragsvergaben vom Rat auf 

den Haupt- und Finanzausschuss zu delegieren; hierzu muss eine Sondersitzung des Haupt- und 

Finanzausschusses einberufen werden. 

 
BESCHLUSS: 

Der Verbandsgemeinderat stimmt einstimmig der Beschlussempfehlung des Haupt- und 

Finanzausschusses zu und delegiert die Auftragsvergaben an diesen Ausschuss. 

 
 

TOP 9: Vergabe von Arbeiten/Aufträgen  
 

TOP 9b Rathaus Bellheim - Sanierung der Innenbeleuchtung     

Bürgermeister Adam informiert, dass aufgrund eines kurzfristigen Gespräches mit dem Planungsbüro 

Rehm, welches die Sanierung der Beleuchtung und Decken des Rathauses begleitet, Mehrkosten für 

zusätzliche Arbeiten ermittelt wurden. Die Aufstellungen wurden den Fraktionen vor der Sitzung zugestellt.  

Herr Rehm erläutert die vorgeschlagenen Ergänzungen wie Erneuerung des EDV-Netzes, Lichteinbaukanal 

für den Ratssaal, Notbeleuchtung, Brandmeldeanlage etc.  

Die geschätzten Kosten, die bisher bei rd. 360.000 € lagen, erhöhen sich auf geschätzte 450.000 € incl. 

Nebenkosten.  

Der Verbandsgemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 

BESCHLUSS: 
Die Sanierung der Decken und Beleuchtungsanlagen soll wie vorgestellt durchgeführt werden. Mittel von 

450.000 € werden bereitgestellt. Auf dieser Basis soll die Ausschreibung erfolgen.  Die Auftragsvergaben 

werden an den Haupt- und Finanzausschuss übertragen.  

 

 

TOP 10 Informationen - Anfragen    

a) L509 Tempo 30, Lkw-Sperrung, Ortsumgehung Bellheim, Knittelsheim, Ottersheim 

In der Sitzungsvorlage war das Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 

und Weinbau vom 5. September 2016 zu Ihrer Information beigefügt. Bürgermeister Adam ergänzt 

hierzu, dass der Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen 30 km in den Ortsdurchfahrten 

in Bellheim, Knittelsheim und Ottersheim durch den LBM zugestimmt wurde. Derzeit werde die 

verkehrsbehördliche Anordnung erstellt. Die Beschilderung übernimmt der LBM als 

Straßenbaulastträger. 

 

b) Sanierung Feuerwehrgerätehaus Ottersheim 

Mit der Einladung übersandt wurde ein Niederschriftsauszug des Haupt- und Finanzausschusses 

vom 20.09.2016 zur Information. 

 

c) Flächendeckender Breitbandausbau im Landkreis 
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Mit der Einladung übersandt wurde in Niederschriftsauszug des Haupt- und Finanzausschusses 

vom 20.09.2016 zur Information. 

 

d) Haftpflichtversicherung für Asylbewerber 

Mit der Einladung übersandt wurde ein Niederschriftsauszug des Haupt- und Finanzausschusses 

vom 20.09.2016 zur Information. 

 

e) Unterbringung von Asylbewerbern – Laufzeiten der Mietverträge 

Mit der Einladung übersandt wurde ein Niederschriftsauszug des Haupt- und Finanzausschusses 

vom 20.09.2016 zur Information. 

 

f) Rathaus Bellheim – Sanierung der Innenbeleuchtung 

Mit der Einladung übersandt wurde ein Niederschriftsauszug des Haupt- und Finanzausschusses 

vom 20.09.2016 zur Information. 

 

g) Schwimmpark Bellheim – 2. Bauabschnitt – Erweiterung Geräteraum + Solartechnik am 

Taucherbecken 

Mit der Einladung übersandt wurden ein Niederschriftsauszug des Haupt- und Finanzausschusses 

vom 20.09.2016 sowie ein Übersichtsplan zur Information. 
 

BESCHLUSS: 

Einwendungen werden seitens des Rates nicht erhoben.  

 
 

TOP 11 Einwohnerfragestunde     

 

Keine Fragen. 

 

 

 

 


